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Erster  Teil 

Einleitung 

§ 1 Einleitung 

I. Problemstellung 

Das deutsche Recht hat seit dem vorigen Jahrhundert das koreanische 
Recht in erheblichem Maße beeinflußt. Seit dem Jahr 1883 gibt es offizielle 
Beziehungen zwischen Deutschland und Korea. In diesem Jahr wurde der 
erste Freundschafts- und Handelsvertrag zwischen dem damaligen Deutschen 
Reich und dem Königreich Korea unterzeichnet1. In rechtlicher Hinsicht be-
gegnete Korea dem westlichen Recht vor allem in Form von Bürgerrechts-
problemen, seit Korea am Ende des 19. Jahrhunderts unter dem Druck der 
Westmächte und Japans seine Tore geöffnet  hatte2. Dann mußte Korea die 
japanische Besatzung hinnehmen, wobei die Entwicklung des koreanischen 
Rechts zum Erliegen kam und es einen Rückfall in ein rechtswissenschaft-
liches Vakuum gab. 

Als Korea im Jahr 1945 von der japanischen Besatzung befreit  wurde, än-
derte sich an der Lage dennoch nicht viel. Denn an die Stelle der Japaner trat 
die amerikanische Militärregierung als Besatzungsmacht. Nachdem vorher 
das koreanische Rechtssystem durch die Japaner in Richtung auf die Rezep-
tion kontinental-europäischen Rechts hin beeinflußt wurde und insbesondere 
auch Einflüsse des deutschen Rechts stattfanden, drang nun das anglo-ameri-
kanische Recht in Korea ein. Das koreanische Recht entwickelte sich somit 
gleichsam aus einer Kreuzung von kontinental-europäischem und anglo-ame-
rikanischem Recht. In Südkorea brach in alle Lebensbereichen eine wahre 
Rutwelle amerikanischer Kultur und auch amerikanischen Rechts ein. Das 
anglo-amerikanische Recht und das anglo-amerikanische Demokratieverständ-
nis gaben wesentliche Impulse für die Entwicklung des koreanischen Rechts 

1 Vgl. DRG1. Nr. 32 vom 4.12.1884, S. 221-252. Zum koreanischen Text vgl. 1. 
Kukhoe Tosokwanbo (Bibliothek der Nationalversammlung), Kuhanmal Choyak 
Hwichan (Die Abkommen der späten Yi-Dynastie), Seoul, Bd. II, 1965, S. 374-400. 

2 Vgl. Hyo  J. Kim,  Hundert Jahre Verfassungsrecht  in Korea und Deutschland. Ein 
Beitrag zur Rezeptionsgeschichte deutschen Rechts in Korea, in: Jahrbuch des öffent-
lichen Rechts der Gegenwart, NF 35 (1986), S. 576 ff. 
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nach der Öffnung  Koreas, zumal das koreanische Recht noch unter seinem 
kontinentalen Hintergrund stand. 

Im Jahr 1948 erging die erste koreanische Verfassung der Nachkriegs-
zeit3; sie nahm die Weimarer Reichsverfassung zum Vorbild, orientierte sich 
also am deutschen Recht. Die Verfassung wurde unter Verwendung des Pro-
gramms der provisorischen Regierung, der provisorischen Charta von Chosun 
und der Verfassungstexte wichtiger anderer Länder entworfen; die meisten 
Artikel, die Grundrechte und Wirtschaftsordnung betreffen,  beruhen, wie 
gesagt, auf der Weimarer Verfassung von 1919. Insofern ist ein erheblicher 
Einfluß des deutschen Rechts zu verzeichnen4. 

Nachdem die Verfassung 1948 ergangen war, begann die Ära der Ersten 
Republik Korea. In dieser Ära wurden viele neue Einzelgesetze erlassen. Im 
Bereich der Verwaltungsorganisation und der kommunalen Selbstverwaltung 
gilt das in besonderem Maße. Inhaltlich wurden dabei meistens die in Japan 
ergangenen Gesetze übernommen5. Da sich aber die Japaner ihrerseits am 
deutschen Recht orientiert und deutsches öffentliches  Recht rezipiert hatten, 
ist auf diese Weise deutsches Recht in das koreanische Recht eingeflossen. 
Das gilt im besonderen Maße für das Verwaltungsrecht. Die Lehrbücher des 
Verwaltungsrechts nahmen ebenfalls die japanischen Lehrbücher zum Vor-
bild6, so daß sich im Ergebnis auch das koreanische Verwaltungsrecht an das 
deutsche Recht anlehnte. 

Die Entwicklung dauerte so lange, bis Korea die Gesetze und Verordnun-
gen, die von den Japanern während ihrer Besatzungszeit erlassen worden 
waren, durch das Sondergesetz über Ordnung der alten Gesetze und Verord-
nungen von 1961 abgeschafft  und durch neue Regelungen ersetzt hatte. Ob-
wohl damit die alten Gesetze und Verordnungen durch vom Parlament be-
schlossene koreanische Gesetze ersetzt wurden, bedeutete das noch nicht, daß 
das koreanische Verwaltungsrecht damit vom Einfluß des japanischen Rechts 
und der verwaltungsrechtlichen Dogmatik Japans befreit  worden wäre. Denn 
die neu erlassenen Gesetze haben auch wieder den japanischen Gesetzestext 

3 Vom Text der Koreanischen Verfassung vom 17.7.1948 gibt es keine offizielle 
englische Übersetzung. Englische Übersetzungen sind abgedruckt in: Office of Public 
Information/Republic of Korea, The Constitution of the Republik Korea, 31959, 
S. 31; Arnos  J. Peaslee  (ed.), Constitutions of Nations, Vol. 2, Concorrd. N.H. 1950, 
S. 335-348; Bong Κ . Kai, in: 40 Jahre Grundgesetz, S. 299. 

4 Dazu eingehend Hyo  J. Kim,  a.a.O., S. 588 ff. 
5 Vgl. Chang Κ. Han,  Hankkuk HaengJongbop I (Koreanisches Verwaltungsrecht 

I), in: Public Law, Vol. 17, 1989, S. 149 f. 
6 Vgl. Chang K.  Han, a.a.O., S. 149 ff. 
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in Übersetzung zum Vorbild genommen7. Damit unterlag das koreanische 
Verwaltungsrecht und die koreanische Verwaltungsrechtswissenschaft  indirekt 
weiterhin dem Einfluß der deutschen Verwaltungsrechtsdogmatik. Auf diesem 
Hintergrund läßt sich sagen, daß die deutsche Verwaltungsrechtslehre den 
dogmatischen Aufbau und die Entwicklung der koreanischen Verwaltungs-
rechtswissenschaft  maßgebend geprägt hat. Die Verwaltungsjuristen orien-
tierten sich entweder an der japanischen oder bereits direkt an der deutschen 
Literatur. So läßt sich im Ergebnis behaupten, daß die damals entstandene 
koreanische Verwaltungsrechtsdogmatik mittelbar und z.T. unmittelbar unter 
dem Einfluß des deutschen Verwaltungsrechts entstanden ist. 

Obwohl sich auf diese Weise die koreanische Verwaltungsrechtswissen-
schaft, vor allem was die Bildung der Lehrmeinungen und die Dogmatik 
angeht, am deutschen Verwaltungsrecht orientiert hat, wurde diese Tatsache 
lange Zeit nicht beachtet. Daher ist auch unbekannt, inwieweit das deutsche 
Verwaltungsrecht und die deutsche Verwaltungsrechtswissenschaft  den Auf-
bau und die Bildung der Lehrmeinungen und der dogmatischen Theorie in 
Korea beeinflußt haben. Seit dem Erlaß der koreanischen Verfassung von 
1948 sind nun etwa 40 Jahre vergangen. Zahlreiche koreanische Verwal-
tungsjuristen, die deutsche Sprachkenntnisse besitzen und die auf deutschen 
Universitäten Rechtswissenschaft studiert haben, konnten sich inzwischen 
direkt während der letzten 40 Jahre durch Lektüre deutschen wissenschaftli-
chen Schrifttums und Kenntnisnahme von der Rechtsprechung der deutschen 
Obergerichte über die Rechtslage in der Bundesrepublik Deutschland orien-
tieren. Sie haben die Ergebnisse ihrer Studien aber in aller Regel nur in 
koreanischer Sprache publiziert. So hatten die deutschen Juristen keine Mög-
lichkeit, die Resonanz der Beschäftigung ihrer koreanischen Kollegen mit 
deutschem Verwaltungsrecht kennenzulernen. 

Aus diesem Grunde erscheint es nützlich, einmal den Ablauf des Prozesses 
der Beeinflussung des koreanischen Verwaltungsrechts durch das deutsche 
Verwaltungsrecht nachzuzeichnen. Auf diese Weise soll ein Überblick ge-
wonnen werden über die Resonanz der Beschäftigung der koreanischen Ver-
waltungsjuristen mit dem deutschen Verwaltungsrecht und der deutschen 
Verwaltungsrechtswissenschaft 8. Ein solcher Überblick dient sowohl den 
deutschen als auch den koreanischen Verwaltungsrechtlern und kann dazu 
beitragen, die weitere wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Bun-

7 Vgl. ebenda. 
8 Die deutschen Juristen beschäftigten sich vor allem mit japanischem Recht und 

der Rezeption deutschen Rechts in Japan. So z.B. CH.  Ule,  Verwaltung und Ver-
waltungsgerichtsbarkeit in Japan, DVB1. 1984, S. 649 ff.;  ders.,  100 Jahre Meiji-Ver-
fassung in Japan, DVB1. 1989, S. 173 ff. 


